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Pfandwesen und Schuldhaft in Togo.
Nach den Erhebungen im Missionsbezirke Amedschovhe dargestellt

von H. Seidel. Berlin.

Über das Negerrecht in Togo stehen uns bereits
mehrere sehr schätzbare Arbeiten zu Gebote. Schon
1887 hat sich Dr. Henrici mit diesem Thema beschäf
tigt und zuerst in seinem Reisewerke 1 ), dann sieben
Jahre später in einer besonderen Abhandlung 2) die ein
schlägigen Fragen des näheren erörtert. Bald nach
ihm beschrieb der kaiserliche Kommissar Dr. P. Grade
die „volkstümlichen Bräuche und Gesetze“ 3 ) in der
Kolonie und gab uns damit eine noch heute wertvolle
Quelle an die Hand. Auch der Engländer Ellis 4 ) spürte
diesen Problemen nach; nur beschränkte er sich mehr
auf Dahorne als auf das deutsche Evhegebiet. Hier
sammelte wieder Graf Pfeil, der 1891/92 als stellver
tretender Kommissar in Togo waltete. Von seinem bis
her ungedruckten Berichte finden wir einen Auszug in
Herolds trefflicher Untersuchung über „Die Rechtsge
wohnheiten und Palaver der deutschen Evhe-Neger“ 5 ).
Etliche Zusätze erbrachte sodann ein Vortrag 6 ) von
Pastor J. Binder, einem früheren Togomissionar.
Ebenso spendeten die Zeitschriften, besonders die amt
lichen Organe und die Bremer Monatsblätter, hier und
da nützliche Winke. Zu erwähnen ist ferner Prof.
Dr. Köhlers Versuch, der als Jurist von Beruf das
„Negerrecht, namentlich in Kamerun“ 7 ) zum Gegen
stände einer kritischen Studie erhob, die er durch
häufige Vergleiche aus Togo und den Nachbarländern
zu bereichern wulste.

So ergiebig die meisten dieser Quellen für das Straf-,

0 „Das deutsche Togogebiet und meine Afrikareise“,
Leipzig 1888; fünfter Abschnitt (Stellung der Frauen und
Sklaven, Verfassung und Recht), Seite 65 bis 69, und elfter
Abschnitt (deutsches Recht und einheimisches Recht), Seite
139 bis 143.

2 ) „Das Volksrecht der Epheneger und sein Verhältnis
zur deutschen Kolonisation im Togogebiete.“ Zeitschrift für
vergleichende Rechtswissenschaft, Stuttgart 1895, Band 11,
Seite 131 bis 152. Dazu „Bemerkungen“ von Prof. Dr. Köhler,
ebendort, S. 153 bis 156.

8 ) „Aus allen Weltteilen“, 1889, Bd. 20, Seite 1 bis 6 und
29 bis 35.

4 ) „The Ewe-speaking peoples of tlie Slave Coast of West-
Africa“, London 1890.

5 ) „Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten“, Bd. 5,
1892, S. 160 bis 175 und danach H. Klose, „Togo“, Berlin
1899, S. 275 bis 281.

6 ) „Das Evheland mit dem deutschen Togogebiet“, Stutt
gart 1893, S. 17 bis 22.

7 ) In seiner „Zeitschrift für vergleichende Rechtswissen
schaft“, Bd. 11, S. 413 bis 475; desgleichen separat, Stutt
gart 1895.

Familien-, Erb- und Sachenrecht fliefsen, so spärlich
rinnen sie jedoch hinsichtlich des Schuld- und Pfand
wesens, obschon das letztere bei den Evhenegern, auf
die sich unsere Skizze zunächst beschränken soll, eine
so feine und komplizierte Ausgestaltung erfahren hat.
Selbst dem Fremden, der erst kurze Zeit ira Lande weilt,
fallen bei einiger Aufmerksamkeit bald gewisse Aus
wüchse und Härten dieses Schuldrechtes auf. Er sieht
mit Staunen bei den Dörfern zuweilen menschliche Leichen
in verschiedenen Verwesungsstadien auf primitiven Holz
gerüsten liegen und erfährt, dafs dies säumige Schuldner
seien, die ihre Verbindlichkeiten nicht erfüllt hätten.
Ihnen wird auf Einspruch des Gläubigers das Begräbnis
und die Totenfeier verweigert, und das ist der ärgste
Schimpf, den man einem Schwarzen anthun kann. Denn
man bringt ihn dadurch um die Ruhe im Jenseits. Das
selbe Schicksal trifft auch die Personen, welche für eigene
Rechnung in Schuldhaft oder Schuldsklaverei gestorben
sind, also nicht in der Lage waren, ihr Konto noch bei
Lebzeiten zu regeln.

Soweit uns Recht und Sitte in Togo erschlossen sind,
scheint es allgemein üblich zu sein, dals man bei gröfseren
Leihgeschäften dem Gläubiger einen „Pfandmenschen“
überliefert. Dieser wird der Hörige, wenn nicht gar der
Sklave des Geldgebers, und dies Verhältnis kann sich
unter Umständen selbst auf die Nachkommen des Pfänd-
lings erstrecken. Die persönliche Freiheit des Einzelnen
ist somit bedenklich gefährdet, zumal er nicht nur für
die eigenen Schulden, sondern — nach dem herrschenden
Sippenrechte — auch für die seiner Angehörigen und
Verwandten haftbar gemacht wird.

Wie verheerend eine solche Praxis wirkt, erkannte
niemand schneller und tiefer als unsere Bremer Missio
nare, die seit 1847 den Togonegern das Christentum
predigen und sich demgemäfs mit den Volksanschau
ungen völlig vertraut gemacht haben. Auf ihre öfter
laut gewordenen Klagen erliels der vor einem Jahre
verstorbene Missionsinspektor D. th. Zahn einen
„Cirkularbrief“, in welchem er alle Stationen beauftragte,
Nachforschungen über das Pfandwesen anzustellen.
Namentlich sollte dies von den schwarzen Lehrern ge
schehen, die man in Bremen für solche Arbeit vorzugs
weise geeignet hielt.

Bis jetzt ist zunächst der Missionsbezirk Ame
dschovhe, also das Gebiet südwestlich um Misahöh, den
Wünschen des verstorbenen D. Z a h n nachgekommen. Hier
sitzen im waldigen Berglande und an seinen fruchtbaren


